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Reformer  und  Gründer  haben  es nicht  leicht  mit  ihren  Zeitgenossen  und  machen  es

ihnen  nicht  leicht.  DerVerfasser  zeichnet  den  schwierigen  und  widersprüchlichen  Weg

von  Pietro  Casaretto  nach,  der  seinen  Herzenswunsch,  kontemplatives  und  missiona-

risches  Leben  zu verbinden,  letztlich  weder  persönlich  umsetzen  noch  institutionell

verankern  konnte.  Doch  seine  Impulse  sind  international  fruchtbar  geworden.

WENIG BEKANNT im deutschsprachigen  Raum  ist die Benediktinerkongregation  von

Subiaco  und  Montecassino,  ebenso  ihr  Gründer  Pietro  Casaretto.  Das verwundert

nicht,  denn  im deutschsprachigen  Raum  gehört  einzig  die Benediktinerabtei  Kome1i-

münster  in Aachen  zu dieser  Kongregation.  Doch  unbedeutend  ist die  Kongregation

von  Subiaco  und  Montecassino  keineswegs.  Sie ist die größte  Kongregation  inner-

ha1b der  Benediktinischen  Konföderation,  und  bei imer  Gründung  im 19. Jahrhun-

dert  ging  yon  dieser  Kongregation  eine  Reform  des ita1ienischen  Mönchtums  aus, die

über  1ta1ien hinaus  internationa1  ausstrah'lte.  Heute  umfasst  die Kongregation  von

Subiaco  und  Montecassino  Häuser  in a11en fünf  Kontinenten.

Mit  etwa  andertha1b  Jahrhunderten  ist die Kongregation  noch  verg1eichsweise

jung,  doch  gehen  ihre  Wurzeln  weiter  zurück.  Sie ist  entstanden  als Reformbewegung

innerha1b  der im lS. Jahrhundert  geg'indeten  Kongregatiort  von Montecassino.

Diese  Reformbewegung,  deren  1nitiator  Pietro  Casaretto  war,  hat  sich im 19. Jahr-

hundert  a1s Kongregation  von  Montecass'uno  von  der  ursprünglichen  Observanz  von

ihrer  Mutterkongregation  abgespa1ten.  Später  in Kongregation  von  Subiaco  umbe-

nannt,  wume  ihr  2013  ime  Mutterkongregation  inkorponei't,  sodass  sie heute  den

Namen  Kongregation  von  Subiaco  und  Montecassino  trägt.
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l. Zwei  Herzen  in einer  Brust

1n der  Brust  Pieti'o  Casarettos  schiugen  zwei  Herzen:  das eine  zog  ihn  hin zu einem

kontemp1ativen  Leben,  das andere  sch1ug  füT die pastora1e  Arbeit.  Sein erster  Lebens-

abschnitt  war  daher  von  Unbeständigkeit  geprägt,  da er sich weder  für  das eine  noch

für  das andere  entscheiden  konnte.  War  er im Klostei',  zog  es ihn zur  pastora1en  AT-

beit;  war  er im pastora1en  Einsatz,  sehnte  ei' sich nach  einem  kontemp1ativen  Leben

im K1oster.  Unbeständig  war  auch  die Zeit,  in der Casaretto  geboren  wurde.  Er kam

am 16. Februar  1füO  in Ancona  (lta1ien)  als ältester  Sohn  des Kaufmanns  Giacomo

Casaretto  und dessen  Prau Madda1ena  zur  We1t. 1n jener  Zeit  stand  1ta1ien unter

napo1eonischer  Henschaft.  Papst  Pius  VI1. war  a1s Gefangener  Napo1eons  in Savona.

1m Jahr  1825,  im Alter  von l 5 Jahren,  trat  Casaretto  in das Vorseminar  seiner  Hei-

matstadt  Ancona  ein. Dort  keimte  in ihm eine  monastische  Benifung.  ET wo1lte  in das

in der  Nähe  von  Ancona  gelegene  Kamaldu1enserUoster  Monte  Conero  eintreten.  Seine

E1tem  befüi'chteten  jedoch,  dass er aufgi'und  seines  gebrecMichen  Gesundheitszustands

der strengen  monastischen  Observanz  der Kama1dülenser  nicht  gewachsen  wäre,  und

überzeugten  imen  Sohn,  dieses Vorhaben  nicht  weiterzuverfolgen.  Eine  monastische

Berufüng  verspürte  Casaretto  weiterhin.  So sch1oss er sich 1827  im Alter  von 17 Jahren

der Gemeinschaft  des BenediktinerUosters  S. Maria  de1 Monte  in Cesena (lta1ien)  an.

Dieses  Kloster  gehörte  zur  Benediktinerkongregation  von  Montecassino,  die  im

15. Jahrhundert  entstanden  ist und  auf  eine  Reformbewegung  im Kloster  S. Giustina  in

Padua  (1ta1ien) zurückgeht.  Ludovico  Barbo  (13E11-1443)  wurde  1408  Kommendatarabt

dieses Klosters  und  1egte darauffiin  - anders  a1s für  einen  Kommendatarabt  üblich  - die

monastische  Profess  ab. Seine Aufgabe  fand  er in einer  Reform  der monastischen  Ob-

servanz,  die eine Erneuerungsbewegung  im benediktinischen  Mönchtum  in ganz  1ta1ien

ein1eitete.  1m Jahr 1419 wurden  die K1öster, die Barbos  Reform  übernommen  hatten,

zur Congregatio  monachorum  de observantia  S. Iustiwe  zusammengesch)ossen.  Die

Abtei  Montecassino  trat  T504 dieser  Reformkongregation  bei, die daraufhin  in Kongre-

gatron  von Montecassino  umbenannt  wurde.

Sichei'  ahnte  Casaretto  bei Beginn  seines  Noviziats  in der  Abtei  S. Maria  de1 Monte

am 14. Ju1i 1827  noch  nicht,  dass ei' einma1  1nitiator  der  Reform  dieser  Reformkon-

gregation  sein  wüme.

Nach  Absch'luss  des einjä+mgen  Noviziats  iegte  Casaretto  am 17. August  1828

die einfache  ewige  Profess  ab.'  Etwa  ein Jahr  nach  seiner  Profess,  im Ju1i 1829,  er-

krankte  Casaretto  an Lungentuberku1ose.  Daher  kehrte  er in das Haus  seiner  Familie

in Ancona  zurück,  wo  ei' die  Krankheit  auskurierte.  Al1erdings  b1ieb seine  Gesundheit

1 Eine zeitliche Profess gab es damals noch nicht. Nach dem Noviziat  legten Mönche zunächst die

einfache  ewige Profess ab. Zehn Jahre später folgte  die feierliche  ewige Profess.
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angeschlagen,  und  er war  zu schwach,  um die k1österliche  Observanz  wieder  aufzu-

nehmen.  So wume Casaretto  in der Pfarrei  S. Martino  in Peg1i (1talien)  eingesetzt,

wo er den dortigen  Pfarrer  P. Mauro  Rapal1o  OSB, der  ebenfa11s  Mönch  des K1osters

S. Maria  de1 Monte  war,  unterstützten  so11te.

Wegen  seiner  Abwesenheit  vom  Klostei'  konnte  Casaretto  das für  Mönche  dama1s

üb1iche  theo1ogische  Hausstudium  nicht  abso1vieren.  Stattdessen  erhie'lt  er durch

P. Mauro  eine  grund1egende  theo1ogische  und  pastora1e  Unterweisung,  nach  deren

Abschiuss  Casaretto  am 17. März  1832  die  Weihe  zum  Subdiakon  empfing.  Die  Wei-

he zum  Diakon  fo)gte  am 17. Apri1 1832,  die Priesterweihe  am 22. September  1832.

Zwischen  Kontemplation  und  Pastoral

Nach  seiner  Priesterweihe  zog es Casaretto  wieder  ins K1oster. Vom  nordita1ienischen

Peg1i wurde  er nach Süditalien  in die Abtei  Cava de' Tirreni  in der Nähe  von  Neapel

versetzt."  Das Klima  Südita1iens  war  jedoch  der schwachen  Gesundheit  Casarettos  nicht

zuträg1ich,  sodass  er die Abtei  verließ,  um wieder  in der  Pastora1 zu arbeiten.  Trotz  seines

angeschlagenen  Gesundheitszustands  ging  er nach A'lgerien  und diente  dort  ein Jahr

a1s Miiitärgeistlicher  bei den französischen  Tnippen.  A1s er diesen  Dienst  beendet  hatte,

sehnte  sich Casaretto  wieder  nach  einem  kontemp1ativen  Leben,  und er verbrachte  die

Zeit  von  September  1833  bis Apn1 1834  im K1oster  Sacro Speco in Subiaco  (1ta1ien).

1n der  abgeschiedenen  Stine  dieses  K)oster  keimte  in Casaretto  der  Wunsch  nach

einem  Leben  als Einsied1er,  doch  p1agten  ihn wiederum  gesundheit1iche  Schwierig-

keiten,  sodass  er bis MäTZ 1835  in die Abtei  St. Pau1 vor  den Mauern  in Rom  umzog,

um in der  Großstadt  die nötige  medizinische  Hiife  zu bekommen.  Eigentlich  hätte  er

daraufhin  in die  Abtei  Santi  Severino  e Sossio  in Neapel  versetzt  wei'den  so11en, doch

Casaretto  entschied  sich stattdessen,  seinen  Wunsch  nach  einem  Leben  als Einsied-

1er umzusetzen.  ET bekam  die Erlaubnis,  sich der Gemeinschaft  des Kamaldu1enser-

Uosters  Fonte  Avei1ana  in Serra Sant'Abbondio  (1ta1ien) anzuscMießen,  wohin  er am

2. Juni  1835  übersiedeite.  Wiederum  machte  ihm seine  angesch1agene  Gesundheit

einen  Stnch durch  die Rechnung.  Für  die sti'enge  monastische  Observanz  der  Kama1-

duienser  erwies  sich Casaretto  a1s gesundheit1ich  zu schwach.

Nach  diesem  gescheiterten  Versuch  eines  kontempiativen  Lebens  ging  Casaretto

wieder  in die Pastoral  und  wurde  l 836  Spiritua1  des Priesterseminars  von  Ancona.

Wämend dieser  Tätigkeit  iebte  er im Haus  seiner  Fami1ie.-'  A1s unter  den französi-

2 Das Eigenrecht der Kongregation  von Montecassino  ermöglichte  die Versetzung  eines Mönches in
ein anderes Kloster  der Kongregation.

3 Da sein Gesundheitszustand  ihm ein dauerhaftes  Leben im Kloster unm%lich  machte, erhielt  Ca-
saretto  mit  Datum vom 2. Juni1837  vom Heiligen Stuhl ein Exklaustrationsindult  auf unbestimmte
Zeit, was es ihm ermöglichte,  außerhalb  des Klosters zu leben. Außerdem  war er vom Fasten dis-
pensiert. Vom Offizium  brauchte er nur Prim und Komplet  zu rezitieren und konnte die übrigen
Horen durch den Rosenkranz ersetzen.



schen  Truppen,  die Ancona  1832  erobert  hatten,  die Cho1era ausgebrochen  wai',

wirkte  Casaretto  außerdem  einige  Monate  a1s Krankenhaussee)sorger  im französi-

schen  Mi1itär1azarett.  Füi'  diese  Tätigkeit  wurde  er später  von  König  Louis-Phrlippe1.

von Frankreich  ausgezeichnet.  Nach  einiger  Zeit  pastoraier  Tätigkeit  im Priester-

seminar  und im Lazarett  verspürte  Casaretto  wiederum  den Wunsch  nach einem

kontemp1ativen  Leben.  So zog  er 1837  in eine  Einsiede1ei  bei der kleinen  Kirche  La

Madonna  di Portonovo  in der  Nähe  von  Ancona,  wo  er auch  a1s See1sorger  wirkte.

Mit  Schreiben  vom  10. März  1842  beorderte  P. Benedetto  Tomasetti  OSB, der

Genera1prokurator  der  Kongregation  von  Montecassino,  Casaretto  an seine  einstige

Wirkungsstätte  zui'ück  und  emannte  ihn zum  Nachfo1ger  von  P. Maui'o  a1s Pfarrer

der  Kirche  S. Martino  in Peg1i. Der  Unbeständigkeit  Casarettos  so11te damit  ein Ende

gesetzt  werden.

ll. Monastische  Kommunität  im Pfarrhaus  von  Pegli

Mit  seiner  Ernennung  zum  Pfarrer  bot  sich für  Casaretto  eine  Ge1egenheit,  pastora1e

Ai'beit  und  klösterliches  leben  miteinander  zu verbinden.  ET akzeptierte  seine  Er-

nennung  zum  Pfaner  unter  der  Bedingung,  im Pfarrhaus  von  Peg1i eine  monastische

Kommunität  mit  vo1ier  Befo1gung  der  Benediktsrege1  enichten  zu dürfen.  Auf  den

ersten  B1ick  verwundert  dieses  Ansinnen  Casarettos,  das so gar  nicht  zu seinem  vor-

ma1igen  Lebenswandel  zu passen  scheint,  doch  ist es yor  dem Hintergrund  seiner

Zeit  zu 'verstehen.  Die  napo1eonische  Hei'rschaft  in 1ta1ien  hatte  zu einem  Niedergang

des Uöster1ichen  Lebens  geführt.

Diese  Epoche  der italienischen  Geschichte  gehörte  zwar  zu jener  Zeit  bereits

der  Vergangenheit  an, doch  war  das monastische  Leben  in 1ta1ien nicht  wieder  zu

seiner  einstigen  B1üte  erwachsen.  Es war  die Zeit  des Risorgimento,  der  ita1ienischen

Einigungsbewegung,  die nicht  nur  die weit1iche  Henschaft  des Papstes  im Kirchen-

staat  in Prage  ste11te, sondem  grundsätz1ich  antiUenkai  ausgerichtet  war. So stieß

das An1iegen  Casarettos,  eine monastische  Kommunität  mit  vo11er Befo1gung  der

Benediktsregel  aufzubauen,  sowohi  bei den Verantwortiichen  seiner  Kongregation

a1s auch  beim  Erzbischofvon  Genua,  Piacido  Maria  Kardina1  Tadini,  in dessen  Bistum

Peg1i 1ag, auf  offene  Omen.  Ebenso  war  König  Kar1 Albert  von Sardinien-Piemont

dem  Vorhaben  der  Gründung  einer  monastischen  Reformkommunität  in seinem  Kö-

nigreich  woh1wo11end  gesonnen.  Ohne  Komp1ikationen  erhielt  Casaretto  die Zustim-

mungen  dei' kirch'lichen  wie  der  staatlichen  Autontäten  für  sein Ansinnen.

Am 25. Januar  1843  trat  Casaretto  seine  Ste11e a1s Pfarrer  in Peg1i an, und  das mo-

nastische  Leben  im Pfarrhaus  begann.  Der  Grundstein  für  das Reformprojekt  Casarettos

war  damit  ge]egt.  Die  Kommunität  bestand  neben  Casaretto  aus P. Mauro  Rapaiio  OSB,

dem Vorgänger  Casarettos  a1s Pfaner  von  Peg1i, sowie  P. Raffaele  Testa OSB, einem
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Mönch  aus Subiaco,  der  Novizenmeistei'  der  Neugriindung  wurde.  Bereits  am 29. Mai

1843 wurden  die ersten  beiden  Novizen  eingeUeidet,  zwei  weitere  fo1gten  im selben

Jahr.  Außerdem  kam  P. Claudio  Buzzoni  OSB aus der  Abtei  S. Giovanni  Evangeiista  in

Parma  (1ta1ien) zur  Unterstützung  der  Gemeinschaft  nach  Peg1i. Das Pfanhaus  wurde

füt'  die schnel1 gewachsene  Gemeinschaft  zu k1ein. So erwarb  Casaretto  Anfang  1844

die ehema1ige  Kartause  S. Giu1iano  in A)bero  in der  Nähe  von  Genua  a1s neues  K1oster.

Noch  im selben  Jahr  wurde  auf  einem  Genera1kapitel  der Kongregation  von  Monte-

cassino  das K1oster  zu Abtei  erhoben.  Casaretto  wurde  ihr  erster  Abt.

lll.  Achtzehn  Artikel

Casaretto  wo1ite  keine  neue  monastische  Observanz  einfümen.  Er wo11te die in der

Kongregation  von  Montecassino  ersch1affte  kR'steriiche  Obsenanz  erneuern  und  au-

thentisch  1eben,  was  ohnehin  vorgeschrieben  war.  So wai'en  die  Benediktsregel  sowie

das Eigenrecht  und  die Gebräuche  der  Kongregation  von  Montecassino  Grund)age

des Uöster1ichen  Lebens.  Außerdem  verfasste  Casaretto  achtzehn  Artike1  a1s Geb'räu-

chebuch  seiner  Gemeinschaft  und  aner K1öster,  die sich seiner  Reformbewegung  an-

sch1ossen.  Die achtzehn  Artikel  Casarettos  wurden  am 28. Ju'li 1846  vom  Hei1igen

Stuh1 approbiert.'  Sie sind  eine  Mischung  aus Bestimmungen,  die der  Benediktsregei

ent1ehnt  sind,  zeitgenössischen  Observanzen  und  eigenen  1deen Casarettos:

l.  Das  vo11kommene  Gemeinscha1ts1eben  darf  von  keinem  Oberen  der  Kongregation

von  Montecassino  abgeschafft  oder  vei'ändert  werden,  wie  bereits  auf  unserem

1etzten  Genera1kapitel  festge1egt.  Darüber  hinaus  so11 jeder  Ortsobere  vor  der

gesamten  Gemeinschaft  jedes  Jahr  den  Eid  emeuem,  das  besagte  Gemeinschafts-

1eben in Verbindung  mit  a11en anderen  im Kloster  festgelegten  Observanzen  und

Gebräuchen  intakt  zu erhalten  und  jeg1ichen  Missbi'auch  zu verhindem,  der in

dieser  Hinsicht  eingeführt  werden  könnte.

2. Die  Matutin  findet  nach  Mitternacht  dem  Zeitp1an  entsprechend  statt.

3. Andauemdes Schweigen hen'sche im Sch1afsaal  in der Kirche, im Chor,  im Re-

fektorium  und an anderen  Orten,  die durch  die Hei1ige  Rege'l festgelegt  sind,

besonders  streng  aber  von  der  Komplet  bis zur  Prim  des fo1genden  Tages.

4.  Das Kloster  und  die eigene  Ze11e so11en eine  Rückzugsmög1ichkeit  bieten.  Nie-

mand  darf  die K)ausur  ohne  Er1aubnis  des Oberen  betreten,  und  ohne  dessen

Er1aubnis  darf  kein  Mönch  die Ze11e eines  anderen  betreten  oder  einen  anderen

4 Die italienische  Originalhandschrift  der achtzehn Artikel  mit Approbationsdekret  des Hl. Stuhls

vom 28. Juli 1846  findet  sich im Archiv  der Kongregation  von Subiaco und Montecassino  (Ordner
202). Ein Scan dieses Dokuments  ist unter http://phaidra.univie.ac.at/o:1218675  abrufbar  (DOI:
10.25365/phaidra.283).  Der hier abgedruckte  deutsche  Text ist eine Übersetzung  des Autors.



Raum,  dessen  Betreten  nach  unseren  Dek1arationen  verboten  ist. Es steht  jedoch

jedem  frei,  das Haus  mit  demjenigen  ais Beg1eitung  zu verlassen,  den der Obere

bestimmt,  und  zwai'  fo1gendem  Brauch  entsprechend:  nur  einma1  wöchent1ich  in

der Fastenzeit,  zweima1  in der Adventszeit  und  dreima1  in den übrigen  Zeiten,

außer  an Tagen  mit  Vigil  und  an gebotenen  Festen.

5. Wämend  Mittag-  und  Abendessen  werde  die ganze  Zeit  über  eine  Lesung  vor-

getragen.  Fünfrnai  im Jam  ist das Schweigen  beim  Mittagessen  aufgehoben  und

einma1  im Jahi'  beim  Abendessen.  Auch  kann  der Obere  vom  Schweigen  entbin-

den,  wenn  man an den sogenannten  ,,Tagen  der Er1eichterung"  außerha1b  des

Refektonums  isst, insbesondere  in der Zeit  vor  dem Advent,  vor  der Fastenzeit

und  zu den  vier  Rekreationen,  die im Laufe  des Jahres  gehaiten  werden.

6. Auf  Fleisch  so11 während  vier  Tagen  der  Woche,  während  der  ganzen  Fastenzeit

und  während  der  Adventszeit  verzichtet  werden  mit  Ausnahme  der  Sonntage  und

der  Feste  im Advent,  wobei  es an den Tagen,  an denen  man  F1eisch isst,  F1eisch

nur  bei einer  Mah'lzeit  gibt.  1m Refektorium  werden  Tassen  und  Krüge  aus Stein-

gut  anste]1e  von  Gläsern  und  F1aschen  verwendet,  und an jedem  Ort, an dem

der  Mönch  im K1oster  isst, muss  er einfaches  Besteck  verwenden,  da Besteck  aus

Si1ber  verboten  ist.

Kleidung  und  Tonsur

7. Die  Oberbek1eidung  der  Mönche,  Novizen  und  Konversbrüder  besteht  aus Wo11e

oder  schwarzem  Stoff;  Baumwo1le  oder  andere  1eichte  Stoffe  sind für  immer

vei'boten.  Während  des 1iturgischen  Dienstes  ziehen  sie eine Kuku11e aus Wo11-

stoff  ohne  Ornamente  an. Sie tragen  Hemden  und  Kragen  aus Woi1e,  einen  'Le-

dergürtel  Schuhe  mit  Knöpfen  aus Eisen,  weiße  Socken,  in der Stadt  schwarze,

und  in der Nacht  haben  sie über  der Tunika  aus Wone  das dünne  Skapu1ier

mit  daran  befestigter  Kapuze  sowie  Bänder,  um sich zu gürten.  Sie yerwenden

Kopfbedeckungen  aus Wo1ie  in dezenter  Form,  die sich von  jenen  der  Konvers-

brüder  unterscheiden.  Sie scMafen  auf  einem  einfachen  Strohsack  ohne  Matratze

irgendwe1cher  Art.  Die  Zel1en sind  einfach  geha1ten,  mit  nur  einem  k1einen  Tisch,

einer  Kniebank,  einem  Schrank,  Bettzeug  und  nur  drei Stüh1en,  a11es aus einfa-

chem  unbehande'ltem  Ho1z. Diese1be  Einfachheit  beachten  sie bei Gemä1den,  die

aus einfachem  Materia1  sein müssen,  bei  den  Kruzifixen,  bei  den  Reliquiaren  usw.

Mit  Ausnahme  des Abtes  begnügen  sich a11e mit  einer  einzigen  Ze11e, es sei denn,

der  Novizenmeister  und  der  Pnor  benötigen  eine  weitere,  um Novizen,  Konvers-

brüder  und  Kleriker  zu empfangen.  Die  Benutzung  einei'  si1bemen  Uhr  wird  nur

denjenigen  Mönchen  gestattet,  bei denen  der Obere  es für  die Erfü1lung  ihres

Amtes  für  notwendig  erachtet.
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8. Die Konversbrüder  nutzen,  auch  im Sommer,  Mänte1  aus Wo11e oder  Wol1stoff,

die Mönche  nuT im Winter,  wobei  das sogenannte  Fenaio1oa  verboten  ist. Die

Konversbrüder  tragen  den Rosenkranz,  der  an ihrem  Ledergürte1  befestigt  ist.  Mit

dem  Gürte'l  umsch1ießen  sie das Skapu1ier,  wie  es voi'geschrieben  ist.

9.  Die Mönche,  Klenker, Novizen  und  Konversbrüder  so11en im Haar  bis zur  Kopf-

haut  zurückgeschnitten  haben  und,  mit  Ausnahme  dei' 1etztgenannten,  die Ton-

SUT in Form  der  Krone  tragen,  die ein gutes  Stückchen  breiter  als der  k1eine  Finger

sein so1l

10. Die Obiaten,  wenn  es welche  gibt,  k1eiden  sich in Form  und  Art  wie  die Mönche,

mit  Ausnahme  eines  Zeichens,  das sie von  jenen  untei'scheidet,  und  sie sind  an

dieselbe  Obsenanz  gebunden  wie  die Mönche.

Alltag  und  geist(iches  Leben

1L  Kein  Mönch,  Novize  oder  Konverstnuder  darf  Bnefe,  Botschaften  und  Geschenke

absenden  oder  entgegennehmen,  ohne  sie dem Oberen  zu geben,  dessen  a11ei-

niges  Recht  es ist, seine  Zustimmung  zu geben,  ob sie demjenigen,  für  den sie

bestimmt  sind,  ausgehändigt  werden  oder  nicht,  und  die Bnefe  zu öffnen  und,

wenn  ei' es für  angebracht  hält,  sie zu 1esen, bevor  er sie weitergibt,  und  zwar

gemäß  den Deklarationen  der  Kongregation  von  Montecassino.

12. Jeder  im K1oster  so1l für  seine  eigene  Person  und  seine  eigene  Ze11e sorgen,  und

es darf  niema1s  zuge1assen  werden,  dass ein anderer  diese  Dinge  füT ihn tut,

außer  in Fä'lien  von  wirklicher  Krankheit  oder  schwerwiegenden  Ver'pflichtungen

nach dem fütei1 des Oberen. Ebenso so1l wenn  die Gemeinschaft  vo11ständig  ist,

jeden  Tag  ein Mönch  oder  Novize  den ersten  Tisch  im Refektorium  bedienen.

13. Unver1etzlich  ist die Einha1tung  des Zeitp1ans,  von  dem eine  Kopie  beigefügt  ist,

und  den die Oberen  nicht  ohne  Zustimmung  der gesamten  Gemeinschaft,  des

Visitators  und  des Abtpräses  umstel1en  oder  abändern  dürfen.

14. Das regu'lä're  Fasten  findet  zu den Zeiten  statt,  die unsere  Dek)arationen  vor-

schreiben,  und  das Schu1dkapite1  einma1  in der  Woche  darf  nicht  ausfa11en.

lS.  Die Selbstgeiße1ung  wird  an jedem  Freitag  des Jahres  geübt  sowie  an den an-

deren  Tagen,  die durch  unsere  Dek1arationen  festge1egt  sind,  außerdem  zu den

Zeiten,  die der  Obere  bestimmt.

16. Der Obere  haite  am ersten  Freitag  im Monat  eine Konferenz.  An den anderen

Freitagen  wird  ein Fa11 aus dem Feld der  Mora1  diskutiei't  oder  die Heiiige  Schnft

gelesen.

5 Ein ärmelloser  Umhang, den im allgemeinen  Kleriker bei nicht-liturgischen  Anlässen trugen.



l7.  Einma1  im Monat  hä'lt  jeder  Mönch  einen  sti11en Tag.  Die ietzten  drei Tage  der

Karwoche  wemen gemeinsam  in Stit1e verbracht,  und  während  acht  Tagen  in dei'

Novene  auf  Pfingsten  hin  werden  Exerzitien  geha1ten.

18. Jeder  Jungprofesse  fo1gt  dem  festgesetzten  Brauch,  vor  dem  C)rtsoberen  den Eid

zu 1eisten,  das gemeinsame  Leben  gemäß  Kapite]  33 der  Rege1 des hi  Benedikt

mit  a1len anderen  hier  beschriebenen  Observanzen  zu beobachten.  Von  diesem

Eid kann für immer nur der Papst und auf Zeit nur das Genera1kapitel die Ge-

nera1versammlung und in dringenden  Fä'l1en der  Abtpräses,  aber  immer  mit  Zu-

stimmung  des Ortsoberen,  dispensieren.

Den achtzehn  Artike1n  beigefügt  ist ein Zeitp1an  mit  fo1gendem  Tagesab'lauf  für  die

Wintermonate  (in den Sommermonaten  ergibt  sich eine Verschiebung  um bis zu

einei'  Stunde):"

02:00  Uhr:  Aufstehen,  anschl.  Matutin

04:00  Uhr:  Sch1af

06:00  Uhr:  Aufstehen

06 :15 Uhr:  Studium

07 :30  Uhr:  Betrachtung,  Prim,  Terz, Messe

09:00  Uhr:  Studium

11 :30 Uhr:  private  geist1iche  Lesung

11 :45 Uhr:  Sext und Non

12 :15 Uhr:  Mittagessen

13 :00  Uhr:  Rekreation

14 :00  Uhr:  Vesper

14:30  Uhr:  Studium

16 :00  Uhr:  Komp1et

17 :00  Uhr:  Studium

19 :00  Uhr:  Abendessen

20 :00  Uhr:  Sch'laf

Kernpunkt  der Reform  Casarettos  war  die Einrichtung  eines  vo11kommenen  Ge-

meinschafts1ebens,  wie es in der Benediktsrege1  vorgesehen  ist. Dui'ch  die Nach-

wii'kungen  der napo1eonischen  Henschaft  in 1ta1ien und den antik1erika1en  Geist

des Risoi'gimento  hatte  die monastische  Observanz  in den K)östern  1taliens  Schaden

genommen.  Dem  wo11te Casaretto  entgegenwirken.  Vo11kommenes  Gemeinschafts-

6 Die Originalhandschrift  des Tagesablaufs findet  sich im Archiv der Kongregation von Subia-

co und Montecassino  (Ordner 2ü2). Ein Scan dieses Dokuments  ist unter http://phaidra.univie.
ac.at/o:1218676  abrufbar  (DOI: 10.25365/phaidra.284).
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1eben  bedeutete  für  Casaretto  insbesondere  Verzicht  auf  Eigenbesitz.  1n den K1östern

der Kongregation  von  Montecassino  hatte  sich in jener  Zeit  der (im Eigenrecht  der

Kongregation  gar  nicht  vorgesehene)  Brauch  eingesch1ichen,  dass die Mönche  aus

der  gemeinsamen  Kasse  des K1osters  regeimäßig  Ge1d zur  freien  Verfügung  erhie]ten.

Diesen  Brauch,  der nach Casarettos  Ansicht  einem  voi1kommenen  Gemeinschafts-

1eben entgegenstand,  schaffte  er ab. A11e Jungprofessen  mussten  mit  einem  Eid be-

kräftigen,  dass sie das Gemeinschafts1eben  vol1kommen  befolgen  werden.  Außerdem

mussten  a1ie Oberen  jährlich  den Eid erneuern,  dass sie in der  von  ihnen  geleiteten

Gemeinschaft  das Gemeinschafts1eben  vo11kommen  intakt  haiten.

Askese  und  Mission

Zwei  weitere  Charaktenstika  machten  die Reform  Casarettos  aus:  die nächt1iche  Feier

dei' Vigi1 und  der  Verzicht  auf  F1eisch.  Beides  hat  Casaretto  der  Benediktsrege1  ent-

1ehnt,  aber  anders  ausgesta1tet.  Die  Benediktsregel  setzt  das Aufstehen  zur  Vigi1 zur

zweiten  Stunde  der  Nacht  nach  antiker  Stundeneinteifüng  an (vgl  RB 8,1).  So 1egte

Casaretto  das Aufstehen  zur  Matutin  für  die  Wintermonate  auf  zwei  Uhr  in der  Nacht

fest,  füi'  die Sommermonate  um eine  ha1be  bis eine  Stunde  später.  Die  'Laudes  werden

in Casarettos  Tagesp1an  nicht  eigens  ei'wähnt,  doch  darf  vorausgesetzt  werden,  dass

sie im Ansch1uss  an die Matutin  stattfanden.  Nach  der nächt1ichen  Gebetszeit  sah

Casarettos  Tagesp1an  vor, dass sich die Mönche  in den  Wintermonaten  von  vier  Uhr

bis sechs  Uhr  und  in den Sommermonaten  etwas  kürzer  nochma1s  sch1afen  1egten.

Die  Benediktsrege1  kennt  diese  Unterbrechung  des Schlafs  für  die  Vigi1 nicht.  Da

Casaretto  das Aufstehen  zur  Matutin  zu der in der Benediktsregel  vorgeschrieben

Zeit  angesetzt  hat,  war  es nötig,  eine  zweite  kurze  Ruhezeit  einzufügen,  damit  die

Mönche  ausreichend  Scmaf  bekamen.  Kfüger  wäre  es sicher  gewesen,  das Aufste-

hen zur  Vigi1 später  anzusetzen  und  einen  durchgehenden  1ängeren  Nachtschlaf  zu

ermög1ichen,  der eine  bessere  Erho1ung  gewähr1eistet  a1s ein Schiaf  mit  Unterbre-

chung.  Den Beischyerzicht  bescmänkte  Casaretto  auf  vier  Tage  in der  Woche  sowie

auf  die gesamte  Advents-  und  Fastenzeit.  Damit  ist diese  Fastenbestimmung  in den

achtzehn Artikeln moderater a1s in der Benediktsregel  die einen  gänzlichen  Verzicht

auf das Fleisch vierfü13iger Tiere yorschreibt  (vgi.  RB 3911  ).

Beeinflusst  durch  Johannes  Roothaan,  den dama1igen  Genera1 dei' Jesuiten,  sowie

durch  Vinzenz  Pa11otti, den Gründer  der  Pa11ottiner,  keimte  in Casaretto  der Gedanke,

seine Mönche  in die Mission  zu schicken.  1n den achtzehn  Artikeln  wird  Missions-

tätigkeit  nicht  eähnt,  doch  gehört  auch diese  zu den Charakteristika  der Reform-

bewegung  Casarettos.  Er erhie]t  1846  die Er1aubnis  des Heiiigen  StuMs,  in dei' Abtei

S. Giu'liano  ein Missionsko11eg  zu enichten  und  Mönche  für  die Mission  auszubi1den.

Ei'fo1g  in klassischen  Missionsgebieten  b1ieb a11erdings  aus. Es war  woh1 der  Geist

jener  Zeit,  der Casaretto  und  seine  Mönche  füT die Mission  begeisterte,  doch  feh'lte



ein Konzept,  wie  ein benediktinisch-kontempiatives  Leben,  wie  es in den achtzehn

Artikein  Casarettos  grundgelegt  wai', mit  Missionsarbeit  zu kombinieren  sein so1ite.

Missionarischen  Erfo1gt  hatte  Casaretto  trotzdem,  wenn  auch  in einem  anderen  Be-

reich.  Er stießt  eine  Emeuerungsbewegung  innerha1b  des benediktinischen  Mönch-

tums  an, die übei'  1ta1ien  hinaus  ausstrah1te.

IV. Die  Provinz  von  Subiaco

1m Jahr  1847  war  die Anzah1  der  Mitg1ieder  der  Gemeinschaft  der  Abtei  S. Giu1iano

bereits  auf  32 gestiegen.  Die  Freude  über  das schne'l1e  Anwachsen  von  Casarettos  Ge-

meinschaft  wurde  jedoch  getrübt  durch  die Zeitumstände.  Die  Furcht  vor  einer  Re-

vo1ution  durch  das antiUerika1  ausgerichtete  Risorgimento  trug  dazu  ebenso  bei  wie

die KriegserUäning  König  Kar1 A)berts  von  Sardinien-Piemont  an Österreich  im Jahr

1848.  Nichtsdestotrotz  strebte  Casaretto  nach  weiterer  Ausbreitung  seiner  Reformbe-

wegung.  Ei' ei'warb  das in der  Nähe  von  Genua  ge'legene  ehema1ige  C)livetanerkloster

S. Maria  di Fina1pia,  wohin  er zwö1f  Mitg1ieder  seiner  Gemeinschaft  entsandte.  1m

Jahr  1849  wurde  von  der  Abtei  S. Giu1iano  aus das 1eerstehende  K1oster  S. Giovanni

Evange]ista  in Parma  wiederbesiede1t.

Zum  einen  um seine  Reformbewegung  im Aus1and  Fuß fassen  zu lassen,  zum

anderen  aber  auch  um  im Fal1e einer  Revo1ution  Zufluchtsstätten  außerha1b  1ta1iens

zu haben,  begab  sich Casaretto  1849  auf  eine  Reise durch  Etrropa.  Dabei  1emte  er

die Eng1änder  Wi1fred  A1cock  und  Suitbert  Pa1mer  kennen,  die daraufhin  in die Abtei

S. Giu1iano  eintraten  und  im Jahr  1856  das Klostei'  Ramsgate  im Südosten  Engiands

gründeten,  womit  Casarettos  Reform  in England  Einzug  geha1ten  hat.  Außerdem

knüpfte  Casaretto  Kontakte  zur 1837  gegründeten  Abtei  Dendermonde  in Belgien,

die sich 1857  Casarettos  Reform  anschloss.  1m Jahr  1859  fo1gte  die französische

Abtei  La Piei're-qui-Vire  und  1862  die spanische  Abtei  Montsen'at.  Auch  außerha1b

Europas  fasste  Casarettos  Reform  Fuß, a1s das 1847  für  die Mission  gegründete

K1oster  New  Norcia  in Austra1ien  1852  die Reform  Casarettos  übemahm.

Nachdem  Casai'etto  seine  Reise  durch  Europa  beendet  hatte  und  wieder  nach  1ta-

1ien zurückgekehrt  war,  hielt  seine  Reformbewegung  Einzug  in die  Abtei  S. Sco1astica

in Subiaco.  Die  monastische  Observanz  in diesem  Kioster  war  so sehr  ersch1afft,  dass

Papst  Pius  1X. bereits  P1äne hatte,  die  benediktinische  Gemeinschaft  in diesem  K1oster

aufzü1ösen  und  das Gebäude  a1s Priesterseminar  zu nutzen.  Eine  1etzte  Chance,  die

monastische  Observanz  in dieser  bedeutenden  Abtei  wiederherzustel1en  und  sie a1s

Benediktinerk1oster  zu erha1ten,  sah der Papst  darin,  Casaretto  zum  neuen  Abt  zu

emennen  und  damit  seine  Reformbewegung  nach  Subiaco  zu holen.

Am 24. Ju1i 1850  trat  Casaretto  sein Amt  a1s Abt  der  Abtei  S. Sco1astica  an. Die
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Gemeinschaft  dieses  K1osters  bestand  zu jener  Zeit  aus ledig1ich  sechs Mönchen.



Ende  desse1ben  Jahres  kamen  fünfzehn  Mönche  aus der  Abtei  S. Giu1iano  zur  Unter-
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stützung  nach  Subiaco.  Wegen  ihrer  Bedeutung  erhie1t  die Abtei  S. Sco1astica  in der

Reformbewegung  Casarettos  eine  Emenste'l1ung.  Die  Klöster,  die die Reform  Casaret-

tos übernommen  hatten,  bi1deten  innerha1b  der  Kongregation  von  Montecassino  die

Proyinz  von  Subiaco,  die mit  Dekret  des Hei1igen  StuMs  vom  28. Mai  l 851 en'ichtet

wurde.  Die  Noviziatsausbi1dung  a11er Mönche  dieser  neu  enichteten  Pi'ovinz  fand  im

Zentra1noviziat  in Subiaco  statt,  um eine  einheit1iche  Formation  zu gewährleisten.

V. Die  Kongregation  von  Montecassino  von  der

ursprünglichen  Observanz

Auf  dem Genera1kapite1  der Kongregation  von  Montecassino  im Mai 1852  wurde

Casaretto  zum  neuen  Pi'äses  der  Kongregation  gewäh'lt.  Neben  Unterstützern  gab  es

in der  Kongregation  aber  auch  Stimmen,  die Casai'etto  kritisch  gegenüberstanden.'

Einen  einflussreichen  Verbündeten  fanden  die Kritiker  Casarettos  in Kardina1  Giro1a-

mo d'Andrea,  den Papst  Pius  1X. 1852  zum  Kommendatarabt  von  Subiaco  ernannt

hatte;  dieses  Amt  wurde  dama1s  einem  Bischof  verliehen,  der  in dieser  Funktion  der

zur  Temtoria1abtei  gehörigen  Diözese  vorstand.

Der  Kardina1  kritisierte  an Casaretto,  dass er zentra1e  Punkte  seiner  eigenen  Re-

fon'n  se]bst  nicht  lebte.  So war  Casaretto  aufgnind  seiner  schwachen  Gesundheit

vom  Fasten  dispensiert  und  hie1t den F)eischverzicht,  der in den achtzehn  Artike'ln

vorgeschrieben  war,  selbst  nicht  ein.  Vom  Offizium  brauchte  Casaretto  nur  die Prim

und  die Komp1et  zu beten,  die restlichen  Horen  konnte  er dui'ch  den Rosenkranz  er-

setzen,  sodass  er von  der  nächt1ichen  Feier  der  Matutin,  einem  wesentlichen  Punkt

seiner  Reform,  selbst  dispensien  war.  Außerdem  war  Casaretto  vie1 auf  Reisen,  zum

einen,  um seine  Reform  zu verbreiten,  zum  anderen  seit  seiner  Wahl  zum  Präses  zur

Visitation  dei'  K1östei'  der  Kongregation.  Das  vo11ständige  Gemeinschafts1eben,  wie  es

für  seine  Reform  zentra1  war,  1ebte  er se1bst somit  nur  eingeschränkt.

Nicht  nur  mit  Kritik  an seiner  Person  sah sich Casaretto  konfrontiert,  sondem

auch  mit  dei' Problematik,  dass sich die Provinz  von  Subiaco  zu einem  Fremdkörper

innerha1b  der  Kongregation  von  Montecassino  entwickelt  hatte.  1n der  Provinz  von

Subiaco  wurde  eine  andere  monastische  Obsenanz  ge1ebt  als in der  rest1ichen  Kon-

gregation.  Die Kongregation  von  Montecassino  war  eine  italienische  Kongregation,

während  zur  Provinz  von  Subiaco  Häuser  auch  außerha1b  yon  1ta1ien gehörten.  Nicht

7 Auch außerhalb  der eigenen Kongregation  gab es Kritik an Casaretto. So bezeichnete beispiels-
weise P. Maurus Wolter  OSB, der Gründer  der Beuroner Kongregation,  Casaretto  in einem Brief vom
27. Oktober  1862 an seinen Bruder P. Placidus Wolter  OSB als,,armselige  Erscheinung, unerfahren

in allen Dingen, die den Monachismus  betreffen":  Cyrill Schäfer (Hg.), Soresmes und Beuron. Briefe
undDokumente  7862-1974  (Studien zur monastischen  Kultur  6). St. Ottilien  2013, 49.



zu1etzt  war  die missionarische  Ausrichtung  der Provinz  von  Subiaco  der restlichen

Kongregation  fremd.  Papst  Pius  1X. übertrug  der Provinz  von  Subiaco  am 14. Mai

1861 das K1oster  S. Ambrogio  de1)a Massima"  in Rom  a1s Ko11eg für  das theo1ogische

Studium  sowie  a1s Missionskol1eg.  Damit  ging  die  Provinz  von  Subiaco  auch  hinsicht-

1ich der  Ausbi1dung  ihrer  Mönche  einen  anderen  Weg  a1s der  Rest  der  Kongregation.

Von  der  Provinz  zur  Kongregation

Mit  der Zukunft  der Provinz  von Subiaco  befasste  sich eine Genera1versamm)ung

der Kongregation  von  Montecassino,  die im Mai 1867  in Rom  stattfand.  Die eine

Option  für  die Zukunft  der  Provinz  war:  Sie bieibt  weiterhin  Tei1 der  Kongregation

von  Montecassino,  wird  aber  aus der  Hierarchie  der  Kongregat'on  herausge1öst  und

einem  aposto1ischen  Visitator  und  damit  direkt  dem Hei1igen  Stuh1 unterste11t.  Die

andere  Option  sah vor:  Die  Provinz  von  Subiaco  verlässt  die Kongregation  von  Mon-

tecassino  und  bi1det  eine  eigene  Kongregation.  Die Genera1versammlung  entschied

sich für  diese  zweite  Mög1ichkeit.

Die  neue  Kongregation  erhie]t  den Namen  Congregatio  Casinensis  a primaeva

observantia  (Kong'regation  von  Montecassino  von der urspriing1ichen  Observanz).

Casaretto,  der erster  Generalabt  der  neugegründeten  Kongi'egation  wume,  verfasste

dei'en Konstitutionen,  die am 5. August  1867  yom  Hei1igen  Stuh'l ad experimen-

tum  und  am 9. MäTZ  1872  endgüitig  approbiert  wurden."  Für  eine  benediktinische

Kongregation  war  die Verfassung,  die Casaretto  ausgearbeitet  hatte,  ungewöhmich:

Oberste Autorität  der Kongregation war das Generalkapitel  das al1e zwölf  Jahre

einzuberufen  war.  Der  Obei'e  der  Kongregation,  der  Generalabt  hieß  statt  Abtpräses,

wurde  vom  Genera1kapitei  für  zwö1f  Jahre  gewäh1t.

Die  Kongregation  war  in dama1s  fünf  Provinzen  untertei1t.  Der  Obere  einer  Pro-

vinz  trug  die Bezeichnung  Visitator  und  wurde  vom  Generalkapitel  gewäh1t.  Die

Noviziatsausbi1dung  fand  im Zentra1noviziat  der  jewei1igen  Provinz  statt.  Nach  der

Noviziatsausbi1dung  gingen  die Jungprofessen  zum  Studium  ins Studienhaus  der

8 Es handelt  sich dabei um das Kloster, in dem sich die Ereignisse zugetragen haben, von denen Hu-
bert Wolf  in seinem Buch Die Nonnen von SantAmbrogio  (München'2013)  berichtet.  Nach Auf-

lösung des Konvents der von Maria Agnese Firrao gegründeten  Franziskanerterziarinnen  hat Papst
Pius IX. das Kloster der Provinz von Subiaco zur Verfügung  gestellt.  Die Nutzung  als Studienkolleg

war jedoch nur von kurzer Dauer. Bereits 1873 wurde das Kloster  verstaatlicht.  Die Mönche durf-
ten nur einen kleinen Teil weiter  nutzen. Nach Gründung  des internationalen  Benediktinerkollegs
Sant'Anselmo  bot sich eine Alternative  für das theologische  Studium. Heute dient das Kloster
S. Ambrogio  della Massima als Generalkurie  der Kongregation  von Subiaco und Montecassinü  und
ist Sitz des Abtpräses  der Kongregation.

9 Die Konstitutionen  hat Casaretto  handschriftlich  auf Italienisch  verfasst. Die Originalhandschrift
mit angefügtem  Approbationsdekret  des Hl. Stuhls vom 9. März 1872 findet  sich im Archiv der
Kongregation  von Subiacü und Montecassino  (Ordner  102). Ein Scan dieses Dokuments  ist unter

https://phaidra.univie.ac.at/view/o:1220802  abrufbar  (DOI: 10.25365/phaidra.285).
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Kongregation  in Rom.  Nach  Absch'luss  des Studiums  konnten  sie vom  Genera1abt  in

ein be'liebiges  K1oster  der Kongregation  vei'setzt  werden.  Auch  danach  konnte  der

Visitator  einer  Provinz  einen  Mönch  in ein anderes  Kioster  der  Provinz  und  der Ge-

nera1abt  in ein anderes  K1oster  der  Kongregation  versetzen.  Abteien  so11te es nur  im

Ausnahmefa11  geben.  Äbte wumen nicht  von  den Mönchen  des Klosters,  sondem  auf

Zeit  vom  Genera1kapite1  gewäMt.  Se1bstständige  Einze1klöster  so11ten gi'undsätz1ich

Priorate  sein,  deren  Prioren  auf  Zeit  vom  Provinzkapite'l  gewähit  wurden.

Kritik  und  Kurskorrektur

Die neue  Kongregation  war  in imer  monastischen  Obsei'vanz,  deren  Grund1age  die

achtzehn  Artike1 Casarettos  b1ieben,  kontemp1ativ  ausgenchtet;  ihre Verfassung

1ehnte  sich jedoch  an moderne  aposto1isch  oder  missionarisch  tätige  Kongregatio-

nen an. Die zentra1istische  Organisationsstruktur  war  benediktinischem  Mönchtum

fremd.  1nteressanterweise  feMen  in den Konstitutionen  Bestimmungen  über  missio-

narische  Tätigkeit.  Mönche  wurden  für  die Mission  ausgebi1det;  doch  ein Konzept,

wie die kontem'p1ative  Observanz  der Kongregation  mit  Missionsarbeit  verbunden

werden  sol1te,  gab es nicht.

Es mangelte  nicht  an Knitik  gegenüber  Casarettos  Konstitutionen,  sodass  sich

Papst  Pius  1X. bereits  1876  veramasst  sah, eine  vierköpfige  Kardina1skommission  mit

der Überarbeitung  der Konstitutionen  zu betrauen.  Diese  überarbeiteten  Konstitu-

tionen,  in denen  insbesondere  die zentra1istische  Organisationsstniktur  der  Kongre-

gation  wieder  abgeschafft  wurde,  traten  1888  in Kraft.

Zum  1. Apri1 1876  trat  Casaretto  aus gesundheit1ichen  (3ründen  vom  Amt  des

Genera1abts  zumck.  Sein Nachfoiger  wurde  P. Raffae1e  Testa  OSB, Casarattos  Gefähr-

te bei der  Neugfündung  in Pegli.  Die  letzten  Jame  seines  Lebens  yerhrachte  Casaret-

to im Haus  seiner  Fami1ie.  ET verstarb  am l.  Ju1i 1878  und  wurde  am 4. Ju'li 1878  in

der  Abtei  S. Giu1iano  beigesetzt.  Wähi'end  des Genera1kapitels  der  Kongregation  von

Subiaco  und  Montecassino  im Jam  2016  wurden  die Gebeine  Casai'ettos  in die Abtei

S. Sco1astica  in Subiaco  übertragen,  wo  sie heute  ruhen.

VI. Das Erbe  Casarettos

Das Bi1d Casarettos  ist zwiespäitig.  Ei' sehnte  sich nach  einem  kontemplativen  Le-

ben  im Kloster,  wo11te dabei  aber  auch  pastoral  wirken.  Casaretto  hat  nie dauerhaft

ein monastisches  Leben  im Kloster  geführt,  yordergründig  wegen  seiner  schwachen

Gesundheit,  doch  darf  angenommen  wemen,  dass seine  gesundheitlichen  Prob1eme

zumindest  zum  Tei1 psychosomatisch  waren.  Dieser  unbeständige  Mönch  war  1nitia-



tor  einer  Refoi'mbewegung,  die nicht  nur  die ersch1affte  monastische  Obsei'vanz  der

dama1igen  Zeit  in 1ta1ien emeuert  hat,  sondem  weit  über  1talien  hinaus  ausstrah1te.

Heute  würde  Casai'etto  die  von  ihm  gegründete  Kongregation  j<aum mehi'  wieder-

ei'kennen.  Eine  einheit)iche Observanz  aufgrund  der  achtzehn Ai'tikel  die die K]öster

der Kongregation  einst  zusammengeführt  hat,  besteht  heute  nicht  mehr.  Vie'lmem

betont  die Kongregation  die Prinzipien  der Subsidiarität  und des P1ura1ismus.  Die

zentraiistische  Verfassung,  die Casaretto  seiner  Kongregation  gegeben  hatte,  wui'de

schon  ba1d nach  1nkrafttreten  der  ersten  Konstitutionen  abgeändert.

Was  ist also das Erbe  Casarettos?  Sein Verdienst  ist es, dass er die Reformbedürf-

tigkeit  des ita1ienischen  Mönchtums  seiner  Zeit  erkannt  und  nach  Wegen  gesucht

hat,  benediktinische  Observanz  untei'  den zeitgenössischen  Bedingungen  zu 1eben.

Mit  seiner  Gründung  einei'  monastischen  Gemeinschaft  im Pfarrhaus  der  Gemeinde,

in der  ei' a1s Pfaner  wirkte,  suchte  er monastisches  Leben  und  pastora1e  Tätigkeit  zu

verbinden.  1n seinen  achtzehn  Artike1n  hat  er - gemessen  an der zu seiner  Zeit  im

Mönchtum  a11gemein  üMichen  Obsei'vanz  - nichts  übei'rnäßig  Strenges  vorgeschrie-

ben.  Sie entha1ten  jedoch  vie'l Zeitbedingtes,  das sich  heute  so nicht  mem  1eben  1ieße.

Zur Zeit  Casarettos  hen'schte  innerha1b  der Kirche  eine starke  Strömung,  die

Vereinheitlichung  und  Zentra1isierung  anstrebte.  Dem  kam  die vereinheit1ichte  Ob-

servanz  und  die zentra1istische  Organisationsstruktur  der  von  Casaretto  gegründeten

Kongregation  entgegen.  Diese  ist  heute  subsidiäi'  und  p1u-

ra1istisch  ausgerichtet;  dem entspricht  die aktue11e Orga-

nisationsstruktur  der heutigen  Kongregation  von  Subiaco

und  Montecassino.

Seine  missionarischen  Ambitionen  hat Casaretto  nie

dui'chdacht.  Auf  dem Gebiet  der  klassischen  Mission  Mieb

der  Ei'fo1g  daher  aus; doch  kann  Mission  auch  andere  For-

men  annehmen.  Die Verbindung  vor  Pfanseeisorge  und

monastischem  Leben,  wie  sie am Anfang  des Reformpro-

jekts  Casarettos  stand,  ist eine  Mög1ichkeit,  die  Wiederbele-

bung  erscMaffter  monastische  Observanz,  wie  sie Casaretto

in 1talien  und  weit  darüber  hinaus  initiiert  hat,  eine  andere.

Auch  wenn  vie]es  von dem,  was Casaretto  eingefiihrt

hat,  heute  nicht  mehr  gelebt  wird,  so b1eibt  doch  als sein

Erbe  das An1iegen,  monastisches  Leben  den Zeitumstän-

den entsprechend  zu emeuern,  einerseits  in Treue  zum  Ur-

sprung,  andererseits  aber  auch  aufmerksam  für  die Zeichen

der Zeit.
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